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Mitglieder-Info Nr. 86/2008 
 
Verrechnung von zu Unrecht erbrachten Sozialleistungen und 
Beitragsansprüchen mit Renten nach § 52 i. V. m. § 51 Abs. 2 SGB I 
Mein Internes Rundschreiben Nr. 8/2002 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersende ich Ihnen ein Schreiben des Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vom 05.11.2008 zur Frage der Verrechnung von zu Unrecht erbrachten 
Sozialleistungen und Beitragsansprüchen mit Renten. 
 
Mit der Thematik war bereits im Januar 2002 an die BAGüS herangetreten worden. 
 
Seinerzeit hatte sich der Landschaftsverband Rheinland, die Senatsverwaltung Ber-
lin sowie die Freie und Hansestadt Hamburg ablehnend geäußert; der LWV Hessen 
hatte keine durchgreifenden Bedenken. 
 
Wie Sie dem aktuellen Schreiben des BMAS entnehmen können, wird um eine 
Rückmeldung bis zum 31.01.2009 gebeten. Damit besteht die Möglichkeit, dass sich 
der Vorstand der BAGüS in seiner im Januar anberaumten Sitzung mit der Thematik 
auf der Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen befasst. 
 
 
 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 



Seite 2 des Mitglieder-Info der BAGüS Nr. 86/2008 vom 05.12.2008 

Ich möchte deshalb erneut alle diejenigen Mitglieder bitten, die Bedenken gegen die 
Aufhebung des § 51 Abs. 2 SGB I haben, diese der Geschäftsstelle unter Angabe 
Ihrer Gründe sowie der Schätzung der zu erwartenden Mindereinnahmen zuzuleiten. 
 
Bei allen Mitgliedern, die der Geschäftsstelle nicht antworten, gehe ich davon aus, 
dass gegen die Streichung des Abs. 2 keine Bedenken bestehen. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


